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Rathsprotokoll 
 
zur Sitzung am 16. Nov. 1839 in Politicis. 
 
Gegenwärtige: 
 
Hr. Bürgermeister Reißer 

〃 Maãtsrath Haydinger 

〃 〃 〃 Freyinger 

〃 〃 〃 Maurer 

〃 〃 〃 Buberl 
Sekretär Bleyer 
 
Referat des Hr. Raths Buberl. 
 
7648. Protokoll mit Magdalena Weingartmayr wegen angeschuldetem Winkelschank. 
Aufzubehalten, u. da eine Gewerbsstörung durch Winkelschank nicht vorliegt, so ist der Magdalena 
Weingartmayr der abgenohmene Brandwein rückzustellen. 
 
7683. Schreiben des Stiftgerichts Schlierbach in der beantragten Heurathssache der dortigen Pupillie 
Theres Schober mit dem hierseitigen Polizeysoldaten Johann Lorenz. 
Rückzuschreiben, daß Lorenz seit 1. d.M. hier als Polizeysoldat bedienstet sei, deßen Bezüge in 
täglichen 12 xr CMz nebst freyer Wohnung u. Montour bestehen, deßen Weib nicht pensionsfähig 
sei, übrigens gegen ihn nichts Gesetzwidriges vorliege u. betreffend seine Verehelichung dieses dem 
weiteren Einschreiten bevorbelassen bleibe. 
 
7701. Protokoll mit dem Vorsteher des Schwerdtschmiedhandwerks, 2 Bürgerausschüssen u. 
Viertelmeistern über das Gesuch des Ignaz Mitter um Verleihung einer personellen 
Schwerdtschmiedgerechtigkeit. 
Aufzubehalten, das Gesuch des Ignaz Mitter Z. 6979 p. damit zu erledigen, daß demselben das 
angesuchte personelle Schwertschmiedgewerb gegen dem verliehen werde, daß er sich zur 
Erwerbsteuer erkläre, u. bei dem betreffenden Handwerke als Meister einzünften lasse. 
 
7700. Protokoll mit dem Vorsteher des Poliererhandwerks, 2 Bürgerausschüßen u. Viertelmeistern 
über das Gesuch des Josef Salzwimmer wegen Verleihung eines personellen Polierergewerbes. 
Aufzubehalten, das Gesuch Z. 6718 p. des Josef Salzwimmer damit zu erledigen, daß, da der 
Bittsteller seine persönlichen Eigenschaften zur Erlangung dieses Gewerbes nicht genügend 
nachgewiesen hat, u. bei dem Bestehen von 8 Polierergewerben ein Grund einer Vermehrung 
derselben nicht vorliegt, in das Gesuch des Bittstellers nicht gewilligt werden könne. 
 
Reißer Bgst. 
 
Bleyer Sekretär 


